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Wusset Ihr, dass 2022 122’100 Personen aus der Schweiz ausgewandert sind? Das 

entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Winterthur. Tendenz steigend. Solltet ihr 

Auswanderungspläne haben, empfiehlt das Valitas Check-Team euch, folgende Punkte zu 

beachten: 

1. Auswandern in einen EU- oder EFTA-Staat 

Das angesparte Altersguthaben (eure Austrittsleistung aus der Pensionskasse) besteht 

aus zwei Teilen: einem obligatorischen Teil gemäss BVG (das sogenannte BVG-

Minimum) und einem überobligatorischen Teil. Bevor eine Auszahlung der 

Austrittsleistung möglich ist, muss geklärt werden, ob ihr in der EU oder EFTA einer 

obligatorischen Sozialversicherung untersteht. Falls ja, könnt ihr nur den 

überobligatorischen Teil beziehen. Weitere Informationen erhaltet ihr hier:  

Merkblatt Austritt Barauszahlung (www.valitas.ch) 

 

2. Auswandern in ein Land ausserhalb der EU oder der EFTA 

Wandert ihr in ein Land ausserhalb der EU oder der EFTA aus, könnt ihr euch die 

gesamte Austrittsleistung bar auszahlen lassen. Schaut euch doch mal das folgende 

Video der Stiftung Auffangeinrichtung BVG an: Barauszahlung infolge Wegzugs ins Ausland 
 

Valitas Check 

https://aeis.ch/einzelperson/fzk-freizuegigkeitskonto/barauszahlung-infolge-wegzugs-ins-ausland
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3. Besteuerung der Austrittsleistung 

Wenn ihr euren Wohnsitz ins Ausland verlegt und dort steuerpflichtig seid, muss die 

Pensionskasse die Austrittsleistung um eine Quellensteuer kürzen. Deren Höhe richtet 

sich nach den Tarifen des Kantons, in dem eure Pensionskasse ihren Sitz hat. Die 

Quellensteuer kann gegebenenfalls zurückgefordert werden. 

 

4. Alternative Vorsorge 

Wenn ihr auswandert und in eurem neuen Wohnsitzstaat keiner obligatorischen 

Sozialversicherung untersteht, lasst euch vor Ort über eine alternative 

Vorsorgemöglichkeit informieren. Klar, das Leben ist jetzt, aber ihr wollt doch nicht mit 

Erreichen des Pensionierungsalters aufhören zu leben. Einzahlungen in die Vorsorge 

können oft steuerlich abgesetzt werden. Selbstverständlich könnt ihr eure 

schweizerischen Vorsorgegelder auch bis zur Pensionierung einem schweizerischen 

Freizügigkeitskonto oder einem Freizügigkeitsdepot belassen. Ohne finanzielle Vorsorge 

könnte es spätestens bei der Pensionierung ein böses Erwachen geben. 

 

5. Und zu guter Letzt und sehr wichtig  

Die BVG-Vorsorge ist sehr wichtig, aber denkt auch an eure AHV. Wenn ihr keine 

Beiträge mehr in die AHV einzahlt, entstehen Beitragslücken. Ob und wie sich diese 

vermeiden lassen, erfahrt ihr hier: «Der freiwilligen AHV/IV beitreten» 

https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/quellensteuer/rueckerstattung-quellensteuer-auf-kapitalleistung.html
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/adherer-a-l-assurance-facultative.html
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Euer Valitas Check-Team 

 

 

Quellen: 

1. Internationale Wanderung (Bundesamt für Statistik) 

2. Merkblatt Austritt Barauszahlung Ihrer Austrittsleistungen und Versicherungsschutz (www.valitas.ch) 

3. Barauszahlung infolge Wegzugs ins Ausland (Video Stiftung Auffangeinrichtung BVG) 

4. Rückerstattung der Quellensteuer auf Kapitalleistungen aus Vorsorge beantragen (Steueramt Kanton ZH) 

5. Auswandern (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA) 

6. Der freiwilligen AHV/IV beitreten (Zentrale Ausgleichsstelle ZAS) 

  

 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/internationale-wanderung.html
https://www.valitas.ch/media/3483/d_independa_austrittsmeldung_barauszahlung.pdf
http://www.valitas.ch/
https://aeis.ch/einzelperson/fzk-freizuegigkeitskonto/barauszahlung-infolge-wegzugs-ins-ausland
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/quellensteuer/rueckerstattung-quellensteuer-auf-kapitalleistung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/auslandaufenthalt/auswandern.html
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/adherer-a-l-assurance-facultative.html

